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(54) Einrichtung und Verfahren zum Ansteuern von Weichen

(57) Der Erfindung liegt u. a. die Aufgabe zugrunde,
eine Einrichtung zum Ansteuern von Weichen anzuge-
ben, mit der trotz hoher Flexibilität bei der Weichenan-
steuerung eine Überlastung der die Weichenumschalt-
spannung bereitstellenden Stromversorgungseinrich-
tung zuverlässig vermieden wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch
eine Einrichtung zum Ansteuern von Weichen (20, 24,
25, 30) eines Gleisbereichs mit einer Stromversor-
gungseinrichtung (5) zum Bereitstellen von Weichen-
umschaltspannung (Uw) und mit mindestens zwei mit
der Stromversorgungseinrichtung (5) verbundenen,

voneinander unabhängigen Steuereinrichtungen (10,
15), die zum Ansteuern der Weichen (20, 24, 25, 30)
diese mit der Weichenumschaltspannung (Uw) der
Stromversorgungseinrichtung (5) beaufschlagen,

- wobei die mindestens zwei Steuereinrichtungen
(10, 15) derart ausgestaltet sind, dass jede von ih-
nen Weichenansteuerbefehle ausschließlich ent-
sprechend einem eigenen, von dem der übrigen
Steuereinrichtungen sich unterscheidenden Um-
schalt-Zeittakterzeugt .
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Beschreibung

[0001] Aus der Druckschrift "Mikrocomputer-gesteu-
ertes Rangiersystem" (Sonderdruck der Fa. Siemens
aus der Schweizerischen Bauzeitung 94 (1976) 36, Sei-
ten 524 bis 527) sind eine Einrichtung und ein Verfahren
zum Ansteuern von Weichen eines Gleisbereichs be-
kannt. Die vorbekannte Einrichtung weist eine Steuer-
einrichtung auf - in der Druckschrift "Zentrale Steue-
rung" genannt - , die mikrocomputer-gesteuert ist. Ob-
wohl dies in der Druckschrift nicht detailliert angegeben
ist, wird die vorbekannte Steuereinrichtung mit einer
Stromversorgungseinrichtung ausgestattet sein, mit der
Weichenumschaltstrom für das Umstellen der Weichen
- zum Antrieb der Elektromotore der Weichen - bereit-
gestellt wird.
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Einrichtung zum Ansteuern von Weichen anzugeben,
mit der trotz hoher Flexibilität bei der Weichenansteue-
rung eine Überlastung der die Weichenumschaltspan-
nung bereitstellenden Stromversorgungseinrichtung
zuverlässig vermieden wird.
[0003] Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Einrich-
tung zum Ansteuern von Weichen eines Gleisbereichs
mit einer Stromversorgungseinrichtung zum Bereitstel-
len von Weichenumschaltspannung und mit mindestens
zwei voneinander unabhängigen, mit der Stromversor-
gungseinrichtung verbundenen Steuereinrichtungen,
die zum Ansteuern der Weichen diese mit der Weichen-
umschaltspannung der Stromversorgungseinrichtung
beaufschlagen, wobei die mindestens zwei Steuerein-
richtungen derart ausgestaltet sind, dass jede von ihnen
Weichenansteuerbefehle ausschließlich in einem eige-
nen, von dem der übrigen Steuereinrichtungen sich un-
terscheidenden Umschalt-Zeittakt erzeugt.
[0004] Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemä-
ßen Einrichtung ist darin zu sehen, dass die Einrichtung
sehr flexibel betrieben werden kann, da zum Ansteuern
der Weichen mindestens zwei voneinander unabhängi-
ge Steuereinrichtungen vorhanden sind. Dadurch ist es
möglich, jeder der Steuereinrichtungen spezielle Aufga-
ben zuzuweisen; so kann beispielsweise eine der Steu-
ereinrichtungen für den Ablaufbetrieb und eine andere
Steuereinrichtung für das Stellen von Rangierstraßen
oder für das Stellen elektrisch ortsbedienter Weichen
speziell ausgestaltet sein. Ein weiterer wesentlicher
Vorteil der erfindungsgemäßen Einrichtung besteht dar-
in, dass die mindestens zwei Steuereinrichtungen der-
art ausgestaltet sind, dass jede von ihnen Weichenan-
steuerbefehle in einem eigenen, von dem der übrigen
Steuereinrichtungen unterschiedlichen Umschalt-Zeit-
takt erzeugt; denn so wird vermieden, dass die Steuer-
einrichtungen allzu häufig genau gleichzeitig Weichen-
ansteuerbefehle erzeugen. Ein genau gleichzeitiges Er-
zeugen von Weichenansteuerbefehlen führt nämlich
wegen des hohen Motoranlaufstromes der Weichenan-
triebsmotore zu einer starken Belastung der den Wei-
chenumschaltstrom bereitstellenden Stromversor-

gungseinrichtung.
[0005] Besonders zuverlässig lässt sich ein gleichzei-
tiges Erzeugen von Weichenansteuerbefehlen auf ein
akzeptables Minimum reduzieren, wenn die Umschalt-
Zeittakte der Steuereinrichtungen derart gewählt sind,
dass ihre Periodendauer jeweils einem Vielfachen einer
für die Einrichtung vorgegebenen Grundperiodendauer
entspricht, und die Vielfachen mit Primzahlen gebildet
sind; denn in diesem Fall kann ein gleichzeitiges Auftre-
ten von Weichenansteuerbefehlen nämlich nur bei den-
jenigen Umschalt-Zeitschlitzen vorkommen, die dem
Produkt der zur Bildung der Vielfachen herangezoge-
nen Primzahlen entsprechen, was bei großen Primzah-
len dann entsprechend selten ist.
[0006] Für die Praxis hat es sich bewährt, wenn die
Vielfachen als solche Primzahlen sind; im Falle zweier
Steuereinrichtungen können die Primzahlen beispiels-
weise 2 und 5 oder auch 3 und 7 sein.
[0007] Um eine ausreichende Zeitspanne zwischen
den Umschaltvorgängen zu gewährleisten, wird es ge-
mäß einer ersten Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Einrichtung als vorteilhaft angesehen, wenn die
Grundperiodendauer mindestens so lang ist wie die
Zeitkonstante des abklingenden Anlaufstromes der
Weichenantriebe. Der Anlaufstrom beim Umschalten
von Weichen ist nämlich beim Einschalten des Wei-
chenantriebs, also innerhalb der ersten ca. 50 ms, be-
sonders hoch, so dass ein gleichzeitiges Erzeugen von
mehreren Weichenansteuerbefehlen innerhalb dieser
Zeitspanne besonders zuverlässig vermieden werden
sollte; dies wird durch einen Grundtakt mit einer Grund-
periodendauer von beispielsweise mindestens 50 ms
gewährleistet.
[0008] Die Weichenumlaufzeit von Weichen beträgt
ca. 2 Sekunden, so dass bei einer Grundperiodendauer
von ca. 50 ms und relativ kleinen Vielfachen bzw. Prim-
zahlen trotz des zeitlich versetzten Erzeugens der Wei-
chenansteuerbefehle ein zeitliches Überlappen der
Weichenumlaufzeiten - d. h. also ein versetzt gleichzei-
tiges Umschalten mehrerer von einer Steuereinrichtung
angesteuerter Weichen - auftreten kann; wird nämlich
in einem Umschalt-Zeitschlitz ein Weichenansteuerbe-
fehl erzeugt und wird in dem darauffolgenden Umschalt-
Zeitschlitz ebenfalls wieder ein Weichenansteuerbefehl
erzeugt, so wird bei einem zu kleinen zeitlichen Abstand
zwischen den beiden Umschalt-Zeitschlitzen die näch-
ste Weiche aktiviert, obwohl die zuvor aktivierte Weiche
noch nicht vollständig umgelaufen ist. Es würde damit
also zu einem gleichzeitigen, wenn auch zeitlich ver-
setzten Umschalten mehrerer Weichen durch ein und
dieselbe Steuereinrichtung kommen. Um sicherzustel-
len, dass die Zeitspanne zwischen jeweils zwei aufein-
anderfolgenden Umschalt-Zeitschlitzen so groß ist,
dass jede Steuereinrichtung jeweils erst dann wieder ei-
nen neuen Weichenansteuerbefehl erzeugt, wenn der
jeweils zuvor erzeugte Weichenansteuerbefehl voll-
ständig abgearbeitet ist, d.h. die zuvor angesteuerte
Weiche vollständig umgelaufen ist, wird es gemäß einer
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zweiten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Einrich-
tung als vorteilhaft angesehen, wenn die Grundperi-
odendauer mindestens so lang ist wie die Umlaufzeit
der Weichen oder wenn das Produkt aus Grundperi-
odendauer und dem kleinsten der Vielfachen minde-
stens so lang ist wie die Umlaufzeit der Weichen; denn
in diesem Fall ist gewährleistet, dass jede Steuerein-
richtung erst dann wieder einen Weichenansteuerbe-
fehl erzeugt, wenn die jeweils zuvor mit einem Weichen-
ansteuerbefehl beaufschlagte und damit aktivierte Wei-
che vollständig umgelaufen ist. Wird pro Umschalt-Zeit-
schlitz von jeder Steuereinrichtung stets nur für eine ein-
zige Weiche ein Weichenansteuerbefehl erzeugt, so
wird pro Steuereinrichtung also zu jedem Zeitpunkt aus-
schließlich eine einzige Weiche betrieben.
[0009] Für den Fall, dass mindestens eine der Steu-
ereinrichtungen mit mindestens einer elektrisch ortsbe-
dienten Weiche in Verbindung steht, wird es als vorteil-
haft angesehen, wenn diese Steuereinrichtung derart
ausgebildet ist, dass sie bei Vorliegen eines durch örtli-
che Bedienung dieser Weiche erzeugten Umstellbe-
fehls diese Weiche mit höherer Priorität ansteuert als
die übrigen ihr zugeordneten Weichen; denn so lässt
sich sicher vermeiden, dass elektrisch ortsbediente
Weichen verspätet umgeschaltet werden. Ein verspäte-
tes Umschalten könnte nämlich zu Betriebsbehinderun-
gen oder Unfällen führen, wenn nämlich die Weiche
deshalb zu spät oder gar nicht mehr umschaltet, weil
das Schienenfahrzeug, für das das Umschalten ange-
fordert wurde, bereits in den Weichenbereich hineinge-
fahren ist.
[0010] Der Erfindung liegt darüber hinaus die Aufga-
be zugrunde, ein Verfahren zum Ansteuern von Wei-
chen anzugeben, mit der sich trotz hoher Flexibilität bei
der Weichenansteuerung eine Überlastung der die Wei-
chenumschaltspannung bereitstellenden Stromversor-
gungseinrichtung zuverlässig vermeiden läßt, da dies
sicherheitsrelevant ist.
[0011] Diese Aufgabe wird gelöst mit einem Verfah-
ren zum Ansteuern von Weichen eines Gleisbereichs,
bei dem mit einer Stromversorgungseinrichtung Wei-
chenumschaltspannung bereitgestellt wird und das An-
steuern der Weichen mit zwei voneinander unabhängig
arbeitenden, mit der Stromversorgungseinrichtung ver-
bundenen Steuereinrichtungen vorgenommen wird,
wobei bei dem Verfahren jede der Steuereinrichtungen
zum Erzeugen von Weichenansteuerbefehlen aus-
schließlich in einem jeweils eigenen, von dem der übri-
gen Steuereinrichtungen sich unterscheidenden Um-
schalt-Zeittakt herangezogen wird.
[0012] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfah-
rens entsprechen denjenigen der erfindungsgemäßen
Einrichtung. Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind in Unteransprüchen
zum Anspruch 8 angegeben. Deren vorteilhafte Wirkun-
gen entsprechen denjenigen der Weiterbildungen der
erfindungsgemäßen Einrichtung.
[0013] Zur Erläuterung der Erfindung zeigt

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel für eine erfindungs-
gemäße Einrichtung mit zwei Steuereinrichtungen
und
Figur 2 Zeitdiagramme, die angegeben, in welchem
Umschalt-Zeittakt die beiden Steuereinrichtungen
gemäß Figur 1 jeweils arbeiten.

[0014] Mit der erfindungsgemäßen Einrichtung ge-
mäß Figur 1 lässt sich auch das erfindungsgemäße Ver-
fahren durchführen.
[0015] Die Figur 1 zeigt eine Weichenumschaltspan-
nung Uw und Weichenumschaltstrom Iw bereitstellende
Stromversorgungseinrichtung 5, der an einem Ausgang
A5 ein Eingang E10 einer ersten Steuereinrichtung 10
sowie ein Eingang E15 einer zweiten Steuereinrichtung
15 nachgeordnet ist. Die erste Steuereinrichtung 10 ist
mit ihrem einen Ausgang A10A mit einem Eingang E20
einer ersten Weiche 20 verbunden; dieser Eingang E20
dient als Anschluss für den Antriebsmotor der ersten
Weiche 20.
[0016] An einen weiteren Ausgang A10B der ersten
Steuereinrichtung 10 ist ein Eingang E24 einer zweiten
Weiche 24 angeschlossen; dieser Eingang E24 dient
dabei als Anschluss für den Antriebsmotor der zweiten
Weiche 24.
[0017] Die zweite Steuereinrichtung 15 weist einen
Ausgang A15A auf, der mit dem Eingang E25 einer drit-
ten Weiche 25 in Verbindung steht. Mit einem zweiten
Ausgang A15B ist die zweite Steuereinrichtung 15 mit
einem Eingang E30 einer vierten Weiche 30 verbunden;
die Eingänge E25 und E30 dienen dabei jeweils als An-
schluss für den Antriebsmotor der dritten bzw. vierten
Weiche 25 bzw. 30.
[0018] Die Einrichtung gemäß der Figur wird wie folgt
betrieben. Die zwei Steuereinrichtungen 10 und 15 ar-
beiten unabhängig voneinander, so dass die erste Steu-
ereinrichtung 10 beispielsweise für den Ablaufbetrieb
eines Ablaufberges und die zweite Steuereinrichtung 15
für das Stellen von Rangierstraßen oder das Stellen
elektrisch ortsbedienter Weichen speziell ausgestaltet
sein kann. Dabei ist die erste Steuereinrichtung 10 auf-
grund ihrer Verbindung zur ersten und zweiten Weiche
20 und 24 in der Lage, diese durch Durchschalten der
Weichenumschaltspannung Uw der Stromversorgungs-
einrichtung 5 umzustellen; die zweite Steuereinrichtung
15 kann ausschließlich auf die dritte und die vierte Wei-
che 25 und 30 zugreifen und diese umstellen, indem sie
sie mit der Weichenumschaltspannung Uw der Strom-
versorgungseinrichtung 5 beaufschlagt.
[0019] Bei der Einrichtung gemäß der Figur 1 ist die
vierte Weiche 30 eine elektrisch ortsbediente Weiche.
Unter dem Begriff "elektrisch ortsbediente Weiche" wird
dabei eine Weiche verstanden, bei der Schienenfahr-
zeugführer durch eine Betätigung eines Schlagtasters
der Weiche einen Umstellbefehl erzeugen können. Wird
ein solcher Umstellbefehl mit einem in der Figur 1 nicht
dargestellten Schlagtaster durch einen Schienenfahr-
zeugführer erzeugt, so gelangt dieser Umstellbefehl
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über eine in der Figur 1 nicht dargestellte Steuerleitung
zu der zweiten Steuereinrichtung 15. Um zu gewährlei-
sten, dass der Umstellbefehl möglich schnell in die Rea-
lität umgesetzt wird, ist die zweite Steuereinrichtung 15
derart ausgestaltet, dass sie bei Vorliegen eines sol-
chen Umstellbefehls die vierte Weiche 30 bevorzugt be-
handelt; d .h dass sie für die vierte Weiche 30 in ihrem
jeweils nächsten Umschalt-Zeitschlitz einen Weichen-
ansteuerbefehl erzeugt und das ggf. für diesen näch-
sten Zeitschlitz vorgesehene Umschalten einer anderen
Weiche, also konkret der dritten Weiche 25, zeitlich ver-
schiebt. Konkret ist also die zweite Steuereinrichtung 15
derart ausgestaltet, dass sie die vierte Weiche 30 mit
höherer Priorität behandelt, da es sich um eine elek-
trisch ortsbediente Weiche handelt. In entsprechender
Weise kann auch die erste Steuereinrichtung ausgebil-
det sein, wenn beispielsweise die erste Weiche 20 eine
elektrisch ortsbediente Weiche sein sollte.
[0020] Da die beiden Steuereinrichtungen 10 und 15
unabhängig voneinander arbeiten, kann es nun vorkom-
men, dass beide Steuereinrichtungen genau gleichzei-
tig Weichenansteuerbefehle erzeugen. Dies führt dann
dazu, dass die Stromversorgungseinrichtung 5 einen
sehr hohen Weichenumschaltstrom Iw zum Umschalten
der Weichen liefern muss, da beim Anlaufen der Wei-
chenantriebsmotoren besonders hohe Anlaufströme er-
forderlich sind. Werden zu kurz hintereinander gleich-
zeitig Weichenansteuerbefehle erzeugt, so kann dies zu
einer Überlastung der Stromversorgungseinrichtung 5
führen. Um dies zu verhindern, sind die beiden Steuer-
einrichtungen 10 und 15 derart ausgestaltet, dass jede
von ihnen stets nur einen einzigen Weichenansteuerbe-
fehl pro Umschalt-Zeitschlitz erzeugt und dabei entspre-
chend einem eigenen Umschalt-Zeittakt arbeitet, wobei
sich die beiden Umschalt-Zeittakte der beiden Steuer-
einrichtungen 10 und 15 voneinander unterscheiden.
Dies ist genauer im Zusammenhang mit der Figur 2 er-
läutert.
[0021] Die Figur 2 zeigt ein Diagramm A und ein Dia-
gramm B. Das Diagramm A gibt an, zu welchen Zeiten
die erste Steuereinrichtung 10 für ihre zugeordneten
Weichen 20 und 24 Weichenansteuerbefehle erzeugen
kann, und das Diagramm B zeigt, in welchen Zeitschlit-
zen die zweite Steuereinrichtung 15 die ihr zugeordne-
ten Weichen 25 und 30 umschalten darf. Diese Zeit-
schlitze -nachfolgend Umschalt-Zeitschlitze genannt -
sind in den Diagrammen jeweils schwarz dargestellt.
Wie sich den beiden Diagrammen A und B entnehmen
lässt, arbeiten die beiden Steuereinrichtungen 10 und
15 entsprechend einem vorgegebenen Grundtakt, der
beispielsweise einer Grundperiodendauer Tg von min-
destens 50 ms entsprechen kann.
[0022] Der Umschalt-Zeittakt fA der ersten Steuerein-
richtung 10 ist dabei so gewählt, dass seine Peri-
odendauer TA einem Vielfachen, nämlich dem p1-fa-
chen (p1=3), dieser Grundperiodendauer Tg entspricht
(Diagramm A).
TA = p1 * Tg

wobei p1 eine Primzahl ist und gleich 3 ist.
[0023] Dies bedeutet, dass die erste Steuereinrich-
tung 10 ausschließlich in jedem dritten Zeitschlitz Wei-
chenansteuerbefehle erzeugt.
[0024] Entsprechendes gilt für die zweite Steuerein-
richtung 15, die - wie das Diagramm B zeigt - aus-
schließlich in jedem fünften Zeitschlitz Weichenansteu-
erbefehleerzeugen darf. Der Umschalt-Zeittakt fB der
zweiten Steuereinrichtung 15 ist also so gewählt, dass
seine Periodendauer TB einem 5-fachen der Grundpe-
riodendauer TB entspricht:
TB = p2 * Tg
wobei p2 eine Primzahl ist und gleich 5 ist.
[0025] Zu einem gleichzeitigen Erzeugen von Wei-
chenansteuerbefehlen durch die beiden Steuereinrich-
tungen 10 und 15 kann es daher nur ausschließlich in
jedem Q-ten Zeitschlitz kommen; der Wert für Q ergibt
sich dabei durch Multiplikation der beiden Vielfachen p1
und p2, da p1 und p2 Primzahlen sind:

[0026] Die beiden Steuereinrichtungen 10 und 15 der
Einrichtung gemäß der Figur 1 können beispielsweise
als programmierte DV-Anlagen ausgebildet sein, deren
Umschalt-Zeittakt mit einer internen Clock bzw. mit ei-
nem internen Prozessortakt erzeugt wird. Bei der Erläu-
terung der erfindungsgemäßen Einrichtung und dem er-
findungsgemäßen Verfahren wurde beispielhaft davon
ausgegangen, dass die beiden Steuereinrichtungen 10
und 15 einen synchronisierten Grundtakt aufweisen; da
jedoch die beiden Steuereinrichtungen 10 und 15 unab-
hängig voneinander arbeiten, ist in der Praxis natürlich
davon auszugehen, dass die beiden Grundtakte der bei-
den Steuereinrichtungen 10 und 15 zeitlich auseinan-
derlaufen, so dass ein genau gleichzeitiges Einschalten
von Weichen durch die beiden Steuereinrichtungen 10
und 15 relativ unwahrscheinlich ist. Das erfindungsge-
mäße Verfahren und die erfindungsgemäße Einrichtung
funktionieren jedoch auch dann, wenn im schlechtesten
Falle ("worst case") die beiden Steuereinrichtungen tat-
sächlich doch im selben Takt arbeiten sollten. Bei der
Erläuterung der Erfindung wurden als Vielfache des
Grundtaktes Primzahlen gewählt. Die Einrichtung ge-
mäß Figur 1 arbeitet auch dann zuverlässig, wenn das
jeweilige Vielfache nicht eine Primzahl als solche ist,
sondern mit einer Primzahl gebildet ist; so könnte das
Vielfache der ersten Steuereinrichtung beispielsweise
mit den Primzahlen 2 und 5 gebildet sein und 10 betra-
gen, und das Vielfache der zweiten Steuereinrichtung
könnte beispielsweise mit den Primzahlen 3 und 7 ge-
bildet sein und 21 betragen.
[0027] Da die Periodendauer beim obigen Ausfüh-
rungsbeispiel nur 50 ms beträgt, kommt es bei sehr klei-
nen Vielfachen p1 und p2 dazu, dass die Steuereinrich-
tungen 10 und 15 jeweils bereits einen neuen Weichen-
ansteuerbefehl erzeugen, obwohl der jeweils vorange-

Q = p1 * p2 = 3 * 5 = 15
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gangene Weichenansteuerbefehl noch nicht vollständig
abgearbeitet ist; denn die Umlaufzeit Tu von Weichen
beträgt ca. 2 Sekunden und ist damit deutlich länger als
der zeitliche Abstand (100 ms bzw. 200 ms, vgl. Figur
2)zwischen den Umschalt-Zeitschlitzen.
[0028] Nachfolgend soll nun am Beispiel des Um-
schalt-Zeittakts fB der zweiten Steuereinrichtung 15 ge-
zeigt werden, wie sich die Anzahl N der zeitversetzt und
somit zumindest teilweise gleichzeitig umschaltenden
Weichen errechnet:

[0029] Soll sichergestellt werden, dass durch die
zweite Steuereinrichtung 15 stets auschließlich eine
einzige Weiche umgestellt wird, so muss also p2 min-
destens betragen:

[0030] Soll sichergestellt werden, dass durch die
zweite Steuereinrichtung 15 stets höchstens n Weichen
gleichzeitig im Umlauf sind, ergibt sich der allgemeine
Zusammenhang:

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Ansteuern von Weichen (20, 24,
25, 30) eines Gleisbereichs mit einer Stromversor-
gungseinrichtung (5) zum Bereitstellen von Wei-
chenumschaltspannung (Uw) und mit mindestens
zwei mit der Stromversorgungseinrichtung (5) ver-
bundenen, voneinander unabhängigen Steuerein-
richtungen (10, 15), die zum Ansteuern der Wei-
chen (20, 24, 25, 30) diese mit der Weichenum-
schaltspannung (Uw) der Stromversorgungsein-
richtung (5) beaufschlagen,

- wobei die mindestens zwei Steuereinrichtun-
gen (10, 15) derart ausgestaltet sind, dass jede
von ihnen Weichenansteuerbefehle aus-
schließlich in einem eigenen, von dem der üb-
rigen Steuereinrichtungen sich unterscheiden-
den Umschalt-Zeittakterzeugt.

2. Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Umschalt-Zeittakte der Steuereinrichtun-
gen (10, 15) derart gewählt sind, dass ihre Pe-
riodendauer jeweils einem Vielfachen einer für
die Einrichtung vorgegebenen Grundperi-

N = Tu / (p2 * Tg) = 2s / (5*50 ms) = 8

p2 ≥ p2min = Tu / Tg = 40

p2 ≥ p2min = Tu / (n * Tg)

odendauer entspricht, und
- die Vielfachen mit Primzahlen gebildet sind.

3. Einrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Vielfachen als solche Primzahlen sind.

4. Einrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Vielfachen im Falle zweier Steuereinrich-
tungen (10, 15) die Primzahlen 2 und 5 oder 3
und 7 sind.

5. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Grundperiodendauer (Tg) mindestens so
lang ist wie die Zeitkonstante des abklingenden
Anlaufstromes der Weichenantriebe der Wei-
chen (20, 24, 25, 30).

6. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Grundperiodendauer (Tg) mindestens so
lang ist wie die Umlaufzeit (Tu) der Weichen
(20, 24, 25, 30).

7. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Produkt aus Grundperiodendauer (Tg) und
dem kleinsten der Vielfachen (p1) mindestens
so lang ist wie die Umlaufzeit (Tu) der Weichen
(20, 24, 25, 30).

8. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,

- dass mindestens eine der Steuereinrichtungen
(15) mit mindestens einer elektrisch ortsbe-
dienten Weiche (30) in Verbindung steht und

- dass diese Steuereinrichtung (15) darüber hin-
aus derart ausgebildet ist, dass sie bei Vorlie-
gen eines durch örtliche Bedienung dieser Wei-
che erzeugten Umstellbefehls diese Weiche
mit höherer Priorität ansteuert als die übrigen
ihr zugeordneten Weichen (25).

9. Verfahren zum Ansteuern von Weichen (20, 24, 25,
30) eines Gleisbereichs, bei dem
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- mit einer Stromversorgungseinrichtung (5)
Weichenumschaltspannung (Uw) bereitgestellt
wird und

- das Ansteuern der Weichen (20, 24, 25, 30) mit
zwei voneinander unabhängig arbeitenden, mit
der Stromversorgungseinrichtung (5) verbun-
denen Steuereinrichtungen (10, 15) vorgenom-
men wird, wobei bei dem Verfahren

- jede der Steuereinrichtungen (10, 15) zum Er-
zeugen von Weichenansteuerbefehlen aus-
schließlich in einem jeweils eigenen, von dem
der übrigen Steuereinrichtungen sich unter-
scheidenden Umschalt-Zeittakt herangezogen
wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Umschalt-Zeittakte der Steuereinrichtun-
gen (10, 15) derart gewählt werden, dass ihre
Periodendauer jeweils einem Vielfachen einer
für die Einrichtung vorgegebenen Grundperi-
odendauer entspricht, und

- die Vielfachen mit Primzahlen gebildet werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass

- als die Vielfachen Primzahlen als solche ge-
wählt werden.

12. Verfahren nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass

- im Falle zweier Steuereinrichtungen als die
Vielfachen die Primzahlen 2 und 5 oder 3 und
7 gewählt werden.

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Grundperiodendauer (Tg) mindestens so
lang ist wie die Zeitkonstante des abklingenden
Anlaufstromes der Weichenantriebe der Wei-
chen (20, 24, 25, 30).

14. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Produkt aus Grundperiodendauer (Tg) und
dem kleinsten der Vielfachen (p1) mindestens
so lang ist wie die Umlaufzeit (Tu) der Weichen
(20, 24, 25, 30).

15. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 10 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Grundperiodendauer (Tg) mindestens so
lang ist wie die Umlaufzeit der Weichen (20, 24,
25, 30).

16. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 9 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass

- im Falle, dass mindestens eine der Steuerein-
richtungen (15) mit mindestens einer elektrisch
ortsbedienten Weiche (30) in Verbindung steht
und dass ein durch örtliche Bedienung dieser
Weiche (30) erzeugter Umstellbefehl vorliegt,
diese Weiche (30) mit höherer Priorität ange-
steuert wird als die übrigen Weichen (25) dieser
Steuereinrichtung (15).
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